
Hilfen zum Lebensunterhalt  
nach dem 3. Kapitel SGB XII 

 

 
Was ist Hilfe zum Lebensunterhalt allgemein? 
 

Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Form der Sozialhilfe 
und ist im SGB XII geregelt. Sie ist für Personen, die 
Ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können. 

 
 

Wer kann Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
 3. Kapitel SGB XII erhalten?  
 
Personen die,  

 die Altersgrenze für die Regelaltersrente noch nicht 
erreicht haben und befristet erwerbsgemindert im 
Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung sind oder, 

 unter 15 Jahre alt sind und sich nicht in einer 
Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II befinden oder, 

 sich länger als 6 Monate in stationärer Einrichtung 
befinden, obwohl Sie nicht erwerbsgemindert sind 
oder, 

 in einer besonderen Wohnform leben und befristet 
erwerbsgemindert sind und 

 die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem 
Einkommen und/oder Vermögen sicherstellen 
können 

 oder die ihren Lebensunterhalt nicht aus dem 
Einkommen oder Vermögen des nicht 
getrenntlebenden Ehegatten oder Partners einer 
eheähnlichen Gemeinschaft, soweit es deren 
Eigenbedarf übersteigt, bestreiten können 
 

Ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt setzt 
voraus, dass Sie keinen Anspruch haben auf: 

 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII  

 Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II) nach 
dem SGB II  

 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

 Wohngeld nach dem WoGG 
 

Was deckt die Hilfe zum Lebensunterhalt? 
 

Die Leistungen umfassen: 

 den notwendigen Lebensunterhalt wie z.B. Nahrung, 
Kleidung, Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 

 

 

 Mehrbedarf für bestimmte Personengruppen wie 
z.B. krankheitsbedingter Ernährung 

 
Wie wird der Leistungsanspruch berechnet? 
 
Wie viel Leistungsanspruch Sie haben, hängt von Ihrem 
Einkommen und Vermögen ab.  Als Einkommen werden  
grundsätzlich alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert 
berücksichtigt. 
 
Zum Einkommen zählen zum Beispiel:  

 Erwerbseinkommen (Arbeitslohn) 

  befristete Erwerbsminderungsrente und Pensionen 
jeder Art aus dem In- und Ausland 

 Unterhaltszahlungen von Eltern oder Kindern, auch 
wenn deren Jahreseinkommen unter 100.000 Euro  
liegt 

 Elterngeld über 300 Euro 

 Miet- und Pachteinnahmen 

 Kindergeld, Krankengeld, Zinsen, etc.  
 

Was ist Vermögen – und was nicht? 
 
Vorhandenes Vermögen müssen Sie bis zum 
Schonvermögen zunächst aufbrauchen, bevor Sie 
Sozialhilfe beanspruchen können. Zum Vermögen zählt 
zum Beispiel: 

 Bargeld, Wertpapiere, Sparbuch -Guthaben 

 Haus- und Grundvermögen 

 Pkw etc.  
 

Nicht zum Vermögen zählen zum Beispiel: 

 kleinere Barbeträge (Schonvermögen von 10.000 
Euro bei Alleinstehenden; bei Verheirateten oder 
Partnern 20.000 Euro) 

 Familien- oder Erbstücke, wenn deren ideeller Wert 
(Andenken) den Verkaufswert weit übersteigt 

 angemessener Hausrat 

 ein angemessenes Hausgrundstück, das Sie selbst 
nutzen oder eine Wohnung 

 staatlich gefördertes Altersvorsorgevermögen  
z.B. Riesterrente 
 
 

 
Was ist der Unterschied zwischen Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII und 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung 
nach dem 4. Kapitel SGB XII? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wo kann die Hilfe zum Lebensunterhalt beantragt 
werden? 
 
Sozialamt Stadt Bottrop 
Berliner Platz 7, 46236 Bottrop 
 
Zentrales Servicetelefon: 02041 / 70 45 45  
Fax:  02041/ 70 39 87 
E-Mail-Adresse: grundsicherung@bottrop.de  

befristete volle 
Erwerbsminderung  

Die volle 
Erwerbsminderung 

besteht vorübergehend 
und ist damit befristet, 
weil eine Verbesserung 
oder Wiederherstellung  

der gesundheitlichen 
Leistungsfähigkeit 
zumindest nicht 

ausgeschlossen ist 

dauerhafte volle 
Erwerbsminderung 

Die volle 
Erwerbsminderung 

besteht voraussichtlich  
für einen nicht 

absehbar langen 
Zeitraum (länger als 6 

Monate), in dem  
keine gesundheitliche 

Besserung zu erwarten 
ist 

Hilfe zum 
Lebensunterhalt  

Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung  

Altersgrenze Erwerbsfähigkeit 

weniger als drei Stunden 
täglich erwerbsfähig 
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